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Zitat

§ 40
Nebentätigkeit
1Eine Nebentätigkeit ist grundsätzlich anzeigepflichtig. 2Sie ist unter Erlaubnis- oder
Verbotsvorbehalt zu stellen, soweit sie geeignet ist, dienstliche Interessen zu
beeinträchtigen. (Beamtenstatusgesetz)

§ 72 (Beamtengesetz NS)
Anzeigefreie
Nebentätigkeiten

(1) Der Anzeigepflicht nach § 40 Satz 1 BeamtStG unterliegen nicht

Nebentätigkeiten, zu deren Übernahme die Beamtin oder der Beamte nach § 71
verpflichtet ist,
die Verwaltung eigenen oder der Nutznießung der Beamtin oder des Beamten
unterliegenden Vermögens,
die Tätigkeit zur Wahrung von Berufsinteressen in Gewerkschaften oder
Berufsverbänden oder in Organen von Selbsthilfeeinrichtungen der Beamtinnen
und Beamten und
unentgeltliche Nebentätigkeiten, ausgenommen a)die Wahrnehmung eines nicht
unter Nummer 1 fallenden Nebenamtes,b)die Übernahme einer
Testamentsvollstreckung oder einer in § 70 Abs. 4 nicht genannten
Vormundschaft, Betreuung oder Pflegschaft, c)eine gewerbliche oder
freiberufliche Tätigkeit oder die Mitarbeit bei einer dieser Tätigkeiten, d)die
Mitgliedschaft im Vorstand, Aufsichtsrat, Verwaltungsrat oder in einem ähnlichen
Organ eines Unternehmens mit Ausnahme einer Genossenschaft.

(2) Die Beamtin oder der Beamte hat auf Verlangen im Einzelfall schriftlich über eine
ausgeübte anzeigefreie Nebentätigkeit Auskunft zu erteilen, wenn Anhaltspunkte dafür
vorliegen, dass durch die Ausübung der Nebentätigkeit dienstliche Interessen
beeinträchtigt werden.

Alles anzeigen 
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Zitat

Das Bundesverwaltungsgericht hat zu der Ahndung unerlaubterNebentätigkeiten in
einem Beschluss vom 01.03.12 - 2 B 120.11 -
ausgeführt:
Für die Ahndung ungenehmigter Nebentätigkeiten steht wegen der Vielfalt der
möglichen Pflichtverstöße grundsätzlich der gesamte disziplinarrechtliche
Maßnahmenkatalog zur Verfügung. Es kommt auf Dauer, Häufigkeit und Umfang
der Nebentätigkeiten an. Weiterhin muss berücksichtigt werden, ob der
Ausübung der Nebentätigkeiten gesetzliche Versagungsgründe entgegenstehen, d.h.
die Betätigungen auch materiell rechtswidrig sind und ob sich das
Verhalten des Beamten nachteilig auf die Erfüllung seiner dienstlichen Aufgaben
ausgewirkt hat. Erschwerend wirkt sich aus, wenn ein Beamter
ungenehmigte Nebentätigkeiten in Zeiten einer Krankschreibung wahrnimmt
(Urteil vom 11.01.07 - BVerwG 1 D 16.05 -).

Alles anzeigen 

Das geht vom Verweis bis zur Aberkennung des Ruhegehalts.
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